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RS OGH 1956/4/11 1Ob770/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1956

Norm

ABGB §1009

ABGB §1017

ABGB §1295 IIf7a

Rechtssatz

Keine Schadenersatzpflicht des Frächters, der im Auftrage eines Dritten Steine abzuholen hat und sie irrtümlicherweise

bei einem anderen Erzeuger (Steinbruchbesitzer) als bei demjenigen, bei dem sie bestellt waren, abholt. Bote; falsus

procurator; Stellvertreter?
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